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Richtlinie für die Gewährung von Zuwen-
dungen aus dem Investitionsprogramm 
Kulturelles Erbe 2009-2012 (IKE) 
 
 
Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
wird die nachstehende Richtlinie erlassen: 
 
 
Bekanntmachung des Ministerpräsidenten - 
Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein 
 
1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 
 
1.1 Das Land Schleswig-Holstein gewährt 
nach Maßgabe dieser Richtlinie und den Ver-
waltungsvorschriften zu § 44 Landeshaus-
haltsordnung Zuwendungen im Rahmen des 
Investitionsprogramms Kulturelles Erbe 2009-
2012 (IKE) für Maßnahmen zur nachhaltigen 
Sicherung der kulturgeschichtlich bedeutenden 
Bauwerke im Land. Soweit es sich bei den 
geförderten Investitionen um Baumaßnahmen 
handelt, sind ergänzend die Baufachlichen 
Ergänzungsbestimmungen (ZBau) zu den 
Verwaltungsvorschriften zu § 44 Abs. 1 LHO 
maßgebend. Ferner gelten die Allgemeinen 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung  (ANBest-P). Soweit es sich 
bei den Zuwendungsempfängern um Gemein-
den, Kreise, Ämter oder Zweckverbände han-
delt, sind die Verwaltungsvorschriften zu § 44 
LHO für kommunale Körperschaften sowie die 
Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwen-
dungen zur Projektförderung an kommunale 
Körperschaften (ANBest-K) zu beachten.  
 
1.2. Die kulturelle Substanz und das materielle 
kulturelle Erbe sind Grundlagen für regionales 
Bewusstsein und kollektive Identität, sie beför-
dern Bildung, einen landesspezifischen Image-
transfer und Kulturtourismus. 
 
1.3. Die Förderung durch das Investitionspro-
gramm Kulturelles Erbe soll auch eine ver-
stärkte Nutzung von EU- und Bundesmitteln 
und anderer Drittmittel in Schleswig-Holstein 
anregen.  
 
1.4. Ein Anspruch der Antragstellerin bzw. des 
Antragsstellers auf Gewährung der Zuwen-
dung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die 
Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtge-
mäßen Ermessens im Rahmen der verfügba-
ren Haushaltsmittel unter Berücksichtigung der 
kulturpolitischen Bedeutung der Projekte.  
 
2. Zuwendungsempfängerinnen/ 
    Zuwendungsempfänger 
 
Zuwendungsempfängerinnen bzw. Zuwen-
dungsempfänger sind öffentliche oder gemein-
nützige Träger von Maßnahmen an kulturge-
schichtlich herausragenden Bauwerken  

- mit Welterbestatus und/oder von euro-
päischer und nationaler Bedeutung, 

- von norddeutscher Bedeutung,  
- mit landesspezifischer Bedeutung 

in Schleswig-Holstein.  
 
3. Zuwendungsvoraussetzungen: 
 
- eine herausragende oder besondere rechtli-
che und/oder kulturgeschichtliche Verantwor-
tung des Landes 
- eine durch die Maßnahme erreichbare nach-
haltige Sicherung der Substanz 
- eine durch die Maßnahme erreichbare Ver-
besserung der eigenwirtschaftlichen Möglich-
keiten 
- die Durchführung der Maßnahme bis Ende 
2012 
 
4. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 
 
4.1 Die Zuwendungen werden als nicht rück-
zahlbarer Zuschuss im Rahmen einer Projekt-
förderung als Anteilfinanzierung mit Höchstbe-
trag gewährt; sie sollen grundsätzlich im Ein-
zelfall 90 % nicht überschreiten. 
 
4.2 Die Trägerin/der Träger hat danach in der 
Regel für die geförderten Investitionen einen 
Eigenanteil in Höhe von mindestens 10 Pro-
zent der zuwendungsfähigen Gesamtausga-
ben zu erbringen; der Eigenanteil kann auch 
ganz oder teilweise durch Eigenleistungen 
sowie durch nichtöffentliche Drittmittel (Stiftun-
gen, Spender, Sponsoren etc.) erbracht wer-
den. 
 
4.3 Bemessungsgrundlage sind die nachweis-
baren zuwendungsfähigen Ausgaben, die un-
ter Anlegung eines strengen Maßstabes für 
eine sparsame, wirtschaftliche und zweckmä-
ßige Erlangung des Zuwendungszwecks un-
mittelbar entstehen. Bei der Förderung von 
Hochbaumaßnahmen sind die Kosten nach 
DIN 276  zu berechnen. 
 
Zu den zuwendungsfähigen Ausgaben gehö-
ren insbesondere 
 
- Ausgaben für Bau-, Ausbau-, Modernisie-
rungs- und Instandhaltungsmaßnahmen von 
Gebäuden und Gebäudeteilen, einschließlich 
durch Baunebenkosten verursachte Ausgaben 
und Gebühren, 
 
- Ausgaben zur Sicherung und Erschließung 
des Kulturellen Erbes für kulturtouristische 
Zwecke, 
 
- durch sonstige projektbezogene Nebenkos-
ten verursachte Ausgaben (z.B. Ausgaben für 
Projektmanagement, Gutachter und Sachver-
ständige). 
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4.4. Nicht zuwendungsfähig sind insbesondere 
Ausgaben für Verbrauchsmittel. 
 
4.5 Liegt der zu fördernde Zweck auch im Inte-
resse anderer Zuwendungsgeber, sollen diese 
sich angemessen an der Finanzierung der 
zuwendungsfähigen Ausgaben beteiligen. 
Fördermittel der EU, des Bundes bzw. Dritter 
sind vorrangig in Anspruch zu nehmen. 
 
5. Sonstige Zuwendungsbestimmungen 
 
5.1 Ausnahmen können im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium zugelassen werden, 
wenn sich bei der Anwendung dieser Richtlinie 
eine im Einzelfall nicht beabsichtigte Härte 
ergibt oder eine besondere landespolitische 
Bedeutung vorliegt. 
 
5.2 Die Antragsstellung beinhaltet das Einver-
ständnis, dass alle im Zusammenhang mit der 
Förderung bekannt gewordenen Daten von der 
Bewilligungsbehörde oder der von ihr beauf-
tragten Stelle auf Datenträger gespeichert und 
von ihnen oder in ihrem Auftrag von wissen-
schaftlichen Einrichtungen für Zwecke der 
Statistik und der Erfolgskontrolle für die Wirk-
samkeit des Investitionsprogramm Kulturelles 
Erbe ausgewertet, an den Schleswig-
Holsteinischen Landtag und an Einrichtungen 
des Landes weitergeleitet und Auswertungser-
gebnisse veröffentlicht werden. 
 
6. Verfahren 
 
6.1 Den Anträgen auf Gewährung von Zuwen-
dungen sind eine mit der Staatskanzlei des 
Landes Schleswig-Holstein (Abteilung Kultur 
und Medien) abgestimmte Konzeption der 
Maßnahme und folgende Unterlagen beizufü-
gen: 
 
1. die Planungsunterlagen, insbesondere der 
Übersichtsplan, der Lageplan, vollständige 
Vorentwurfszeichnungen und die bauaufsichtli-
chen oder sonstigen Genehmigungen oder 
Vorbescheide, 
2. der Erläuterungsbericht, 
3. die Kostenberechnung nach DIN 276,  
4. der Finanzierungsplan, und 
5. der Nachweis der Folge- und Bewirtschaf-
tungskosten. 
 
Der Antrag ist an den Ministerpräsidenten des 
Landes Schleswig-Holstein - Staatskanzlei, 
Referat 30, Postfach 7122, 24171 Kiel schrift-
lich mit den o. a. Unterlagen formlos einzurei-
chen. 
 
Die Entscheidung über die zu bewilligenden 
Mittel obliegt der Staatskanzlei des Landes 
Schleswig-Holstein. Baumaßnahmen bedürfen 
der baufachlichen Prüfung nach Z-Bau. 
 

6.2 Zuwendungen dürfen nur gewährt werden, 
wenn mit dem Vorhaben noch nicht begonnen 
worden ist. Planung, Bodenuntersuchung und 
Grunderwerb gelten nicht als Beginn des Vor-
habens. 
 
In begründeten Fällen können für den Zeitraum 
zwischen Antragstellung und Bewilligung Aus-
nahmen zugelassen werden. Die Entscheidung 
über die Zustimmung zum vorzeitigen Baube-
ginn bzw. zur vorzeitigen Beschaffung bedarf 
eines Antrages.  
 
Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer 
Zuwendung wird durch die Zustimmung zum 
vorzeitigen Maßnahmebeginn nicht begründet. 
 
Die Förderung ist mit der Auflage einer be-
stimmungsgemäßen Nutzung verbunden. Die 
Bindungsfrist beträgt bei Bauinvestitionen 
grundsätzlich 25 Jahre. 
 
Für Einrichtungsmaßnahmen beträgt die Bin-
dungsfrist grundsätzlich fünf Jahre. 
 
Sind Einrichtungsgegenstände vor Ablauf der 
Bindungsfrist nicht mehr für den Zuwendungs-
zweck einsetzbar, ist über die weitere Verwen-
dung das Einvernehmen mit dem Zuwen-
dungsgeber herzustellen. 
 
6.3 Für die Bewilligung, Auszahlung und Ab-
rechnung der Zuwendung sowie für den 
Nachweis und die Prüfung der Verwendung 
und die gegebenenfalls erforderliche Aufhe-
bung des Zuwendungsbescheides und die 
Rückforderung der gewährten Zuwendung 
gelten die Verwaltungsvorschriften zu § 44 der 
Landeshaushaltsordnung in Verbindung mit 
den entsprechenden Regelungen des Landes-
verwaltungsgesetzes (§§ 116, 117, 117a 
LVwG), soweit nicht in den Förderrichtlinien 
Abweichungen zugelassen worden sind. 
 
6.4 Soweit es sich bei den Zuwendungsemp-
fängern um Gemeinden, Kreise, Ämter oder 
Zweckverbände handelt und die Zuwendung 
oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen 
der Gesamtbetrag der Zuwendungen nicht 
mehr als 500.000 Euro beträgt, so sind die in 
der Anlage 3 zu VV Nr. 13.1 zu § 44 LHO zu 
dargestellten Vereinfachungen anzuwenden. 
 
7. Inkrafttreten 
 
Die Richtlinie tritt zum 1.Januar 2009 in Kraft 
und gilt bis zum 31. Dezember 2012. 
 



Anlage 2 Stand: 07.05.2010

Antragsteller
Bedarf 

ges.
Plan 2009

Ausgaben- 
stand 2009

Plan 2010 Sachstand

1. Stiftung Schloß Eutin 2.475,0 925,0 708,0 900,8
2009 inkl. Rückzahlung abgewickelt - 
Baustopp! 2010 im Prüfungsverfahren

2. Stiftung Schloß Ahrensburg 180,0 180,0 180,0 80,0 abgewickelt

3. Kunsthalle Kiel 1.200,0 670,0
Umsetzung in 2010 per BBN-2 // FU-Bau 
mit MWV + MBK an GMSH

4. Schloss vor Husum 290,0 260,0 268,2 abgewickelt
5. Literaturhaus Kiel 200,0 100,0 100,0 100,0 2009 abgewickelt; 2010 in Planung

6. SH Freilichtmuseum Molfsee 1.300,0 660,0 660,0 568,0 inkl. 1. Nachtrag bewilligt bis 2010

7. Danewerk/Haithabu - UNESCO 700,0 300,0 300,0 150,0
2009 abgewickelt; 2010-2012 wird der 
Antrag erwartet; 

8. Landeskulturzentrum Salzau 1.000,0 500,0 Ministerentscheidung steht noch aus
9. Gedenkstätte Ahrensbök 20,0 20,0 20,0 abgewickelt

10. Barockgarten Jersbek 55,0 55,0 55,0 abgewickelt

11. Ehrenmal Laboe 1.500,0 300,0 300,0 300,0
abgewickelt über LA für Denkmalpflege 
2009 = 300,0 T€ und 2010 = 300,0 T€

12. Schlossbrücke Glücksburg 250,0 230,0 Antrag liegt vor; Bew. Ende April 2010
13. Herrenhaus Probsteierhagen 30,0 30,0 30,0 abgewickelt
14. Lübecker Synagoge 1.000,0 230,0 Planung 2009-2010 laufen


